
 
An die/den  
Mitglieder des Stadtrates 
Beigeordneten und Amtsleiter 
 
 

 
Einladung  

zur Sitzung des Stadtrates  
 
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
 
zur öffentlichen Sitzung des Stadtrates lade ich Sie herzlich für 
  

Donnerstag, 12. März 2026, 18:30 Uhr 
 

in den Ratssaal des Rathauses zu Oschatz ein.  
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil:  
 
I. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der 

Tagesordnung, Bestätigung der Niederschriften vom 20.11.2025 
und 11.12.2025 

II.   Verwaltungsbericht  
III.    15 min Fragezeit 
IV.   Beschlussfassung zu den Beschlussvorlagen 
  
1. DS 2026-018 Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von 

Bauleistungen – Los 13 - Ausgabeküche   
2. DS 2026-017 Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von 

Bauleistungen – Los 12 - Bodenbelagsarbeiten   
3. DS 2026-016 Ersatzneubau Naturkita im Staddteil Fliegerhorst, Vergabe von 

Bauleistungen – Los 11 – Maler- und Lackierarbeiten  
4. DS 2026-023 Ersatzneubau Naturkita Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von 

Bauleistungen – Los 09 - Fliesenarbeiten 
5. DS 2026-019 Vorberatung Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Tonwerke Lonnewitz“  
6. DS 2026-020 Vorberatung Billigung und Offenlage Bebauungsplan „Tonwerke 

Lonnewitz“ 
7. DS 2026-015 Annahme von Spenden 2026 
8. DS 2026-021 Übertragung von Haushaltsansätzen 
9. DS 2026-013 Beschaffung von 79 Urnengrabsystemen für Baum- und 

Wiesenbestattung 
 

Der Oberbürgermeister 
 

Sie erreichen mich: 
Telefon: (03435) 970-271 
E-Mail: obm@oschatz.org 
Oschatz, 05.03.2026 

mailto:obm@oschatz.org
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10. DS 2026-014 Verordnung der Großen Kreisstadt Oschatz über verkaufsoffene 
Sonntage im Jahr 2026 

  
V.   Informationen und Anfragen 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
David Schmidt    
Oberbürgermeister       
 
Anlagen     



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat   
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von Bauleistungen –  

Los 13 - Ausgabeküche 

 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Bauleistungen zum Vorhaben 
Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von Bauleistungen – Los 13 
Ausgabeküche an die Firma Emmerich GmbH Thüringen, Fichtenweg 11 in 99098 Erfurt zu 
einem Angebotspreis in Höhe von 66.692,36 brutto zu vergeben. 
 

Begründung 

Der geplante Ersatzneubau der Kita im Stadtteil Fliegerhorst ersetzt die sanierungsbedürftigen 
Einrichtungen „Schlumpfhausen“, „Am Holländer“ und „Zschöllauer Zwergenberg“.  
Der Grundsatzbeschluss hierzu wurde in der Sitzung des Stadtrates am 10. November 2022 gefasst. 
Den Zuschlag für die Planungsleistungen erhielt das Planungsbüro Hoffmann.Seifert.Partner aus 
Zwickau. Als Fachplaner wurde Seitens des Planungsbüros das BBS GmbH Ingenieurbüro aus 
Chemnitz/Mittelbach hinzugezogen. Die Realisierung des Vorhabens ist in unterschiedlichen 
Baulosen geplant. Wegen des geplanten Bauumfangs ist EU weit auszuschreiben. 
Die Ausschreibung erfolgte nach VOB/A § 3 EU – Öffentliche Ausschreibung. 
Die Veröffentlichung erfolgte unter e-Vergabe. 
Die Ausschreibung hat die Vergabe-Nr. HB-2026-184-13. 
Die Abgabe von Nebenangeboten war nicht zugelassen. 
Über den Submissionstermin am 17.02.2026, 14:00 Uhr wurde eine Niederschrift verfasst. 
Die Zuschlagsfrist endet am 10.04.2026. 

Im Rahmen einer öffentlichen EU weiten Ausschreibung haben 5 Firmen die Unterlagen abgefordert. 
Zur Submission lagen 4 elektronische Angebote vor. Die abgegebenen Angebote wurden nach dem 
Wertungsablauf des sächsischen Vergabegesetz in 4 Wertungsstufen vom Planungsbüro 
Hoffmann.Seifert.Partner  gemeinsam mit dem Stadtbauamt geprüft und ein Vergabevorschlag 
erarbeitet.  

Einzelne der zur Vergabe relevanten Anlagen waren nicht bei allen Angeboten vollständig und 
wurden von den Bietern die vergaberelevant in Abstimmung mit dem Planungsbüro nachgefordert 
und fristgerecht geliefert. Alle Hauptangebote wurden geprüft.  

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache:  2026-018      Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Herr Heinrich  Aktenzeichen: 6       Abstimmung: 
Vorberaten:   



Bieter- 

  Nr. 
         Bieter/Firma 

Angebots-

Summe 

-Euro-  

rechn. geprüfte 

Angebotssumme 

- Euro - 

Nach-

lass 

-%- 

Neben- 

angebote 

Geprüfte Summe 

incl.Nachlass und 

Nebenangebot 

       -Euro- 

Wertung  

  - % - 

1  84.008,05  84.008,05 - - 84.008,05 130,0 

2  100.222,99  100.222,99 - - 100.222,99 150,3 

3 Emmerich GmbH Thüringen 
99098 Erfurt 

66.692,36 66.692,36 - - 66.692,36 100,0 

4   74.956,91 74.956,91 - - 74.956,91 112,4 

 

Die Prüfung der Angebote ergab keinen Anhaltspunkt auf einen unangemessen hohen oder niedrigen 
Preis. Die Prüfung der einzelnen Einheitspreise bezieht sich vorrangig auf den günstigsten Bieter. Das 
Angebot ist in sich schlüssig und ausgewogen kalkuliert. Die Differenz des erstplatzierten Bieters zum 
nächstplatzierten Bieter beträgt 12,4 %. Die Einheitspreise des erstplatzierten Bieters weisen keine 
ungewöhnlichen Abweichungen nach unten auf. Nach aktueller Marktsituation stellt die Abweichung 
eine akzeptable Abweichung unter Wettbewerbsbedingungen dar. 
Die Gesamtheit der angebotenen Preise wird als angemessen und auskömmlich gewertet. Die Firma 
besitzt die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit. Die Firma ist als leistungsfähiges 
Unternehmen am Markt und dem Planungsbüro bekannt. 

Entsprechend § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter 
Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z. B. Qualität, Preis, Ausführungsfrist, Betriebs- und 
Folgekosten, Gestaltung, Rentabilität oder technischem Wert als das wirtschaftlichste erscheint. 
Die Angebotssumme lässt eine einwandfreie Ausführung und Sicherung der Mängelansprüche der 
ausgeschriebenen Leistungen erwarten. Die Kalkulation ist sachgerecht. Der Bieter beabsichtigt alle 
Leistungen selbst auszuführen. 
Das Stadtbauamt schlägt daher vor, den Zuschlag auf das gesamtwirtschaftlichste, zu wertende 
Angebot an die Firma 
 
Emmerich GmbH Thüringen 
Fichtenweg 11 
99098 Erfurt 
 
zur geprüften Auftragssumme von 66.692,36 brutto zu erteilen. 
 
Der Auftragssumme steht eine vergleichbare Kostenschätzung von 80.773,63 € brutto gegenüber.  
Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Entscheidung einer möglichen Nachprüfinstanz. 
Sollte in einem möglichen Widerspruchsverfahren die zuständige Nachprüfbehörde eine andere 
Vergabeentscheidung treffen, wird der Stadtrat entsprechend informiert.  
 
 



 

 

 

 



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat   
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von Bauleistungen –  

Los 12 - Bodenbelagsarbeiten 

 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Bauleistungen zum Vorhaben 
Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von Bauleistungen – Los 12 
Bodenbelagsarbeiten an die Firma Raumstudio Falter GmbH, Heidenauer Str.23 in 01259 
Dresden zu einem Angebotspreis in Höhe von 60.253,88 brutto zu vergeben. 
 

Begründung 

Der geplante Ersatzneubau der Kita im Stadtteil Fliegerhorst ersetzt die sanierungsbedürftigen 
Einrichtungen „Schlumpfhausen“, „Am Holländer“ und „Zschöllauer Zwergenberg“.  
Der Grundsatzbeschluss hierzu wurde in der Sitzung des Stadtrates am 10. November 2022 gefasst. 
Den Zuschlag für die Planungsleistungen erhielt das Planungsbüro Hoffmann.Seifert.Partner aus 
Zwickau. Als Fachplaner wurde Seitens des Planungsbüros das BBS GmbH Ingenieurbüro aus 
Chemnitz/Mittelbach hinzugezogen. Die Realisierung des Vorhabens ist in unterschiedlichen 
Baulosen geplant. Wegen des geplanten Bauumfangs ist EU weit auszuschreiben. 
Die Ausschreibung erfolgte nach VOB/A § 3 EU – Öffentliche Ausschreibung. 
Die Veröffentlichung erfolgte unter e-Vergabe. 
Die Ausschreibung hat die Vergabe-Nr. HB-2026-184-12. 
Die Abgabe von Nebenangeboten war nicht zugelassen. 
Über den Submissionstermin am 17.02.2026, 13:00 Uhr wurde eine Niederschrift verfasst. 
Die Zuschlagsfrist endet am 10.04.2026. 

Im Rahmen einer öffentlichen EU weiten Ausschreibung haben 27 Firmen die Unterlagen 
abgefordert. Zur Submission lagen 19 elektronische Angebote vor. Die abgegebenen Angebote 
wurden nach dem Wertungsablauf des sächsischen Vergabegesetz in 4 Wertungsstufen vom 
Planungsbüro Hoffmann.Seifert.Partner  gemeinsam mit dem Stadtbauamt geprüft und ein 
Vergabevorschlag erarbeitet. Das Angebot des Bieters 17 konnte nicht in die Wertung einbezogen 
werden. Es wurden Referenznachweise vorgelegt die nicht aktuell waren. Der Nachweis der Eignung 
und Leistungsfähigkeit war somit nicht möglich. 

Einzelne der zur Vergabe relevanten Anlagen waren nicht bei allen Angeboten vollständig und 
wurden von den Bietern die vergaberelevant in Abstimmung mit dem Planungsbüro nachgefordert. 
Alle verbliebenen Hauptangebote wurden geprüft.  

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache:  2026-017      Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Herr Heinrich  Aktenzeichen: 6       Abstimmung: 
Vorberaten:   



Bieter- 

  Nr. 
         Bieter/Firma 

Angebots-

Summe 

-Euro-  

rechn. geprüfte 

Angebotssumme 

- Euro - 

Nach-

lass 

-%- 

Neben- 

angebote 

Geprüfte Summe 

incl.Nachlass und 

Nebenangebot 

       -Euro- 

Wertung  

  - % - 

1 
  

104.040,87  104.040,87 - - 104.040,87 172,7 

2  83.828,36  83.828,36 - - 83.828,36 139,1 

3  70.130,39 70.130,39 - - 70.130,39 116,4 

4 
 

 63.456,39 63.456,39 1,5 - 62.504,55 108,2 

5   66.504,10 66.504,10 3,0 - 64.508,98 107,1 

6 
 

76.434,54 76.434,54 - - 76.434,54 126,9 

7 
 

86.196,23 86.196,23 - - 86.196,23 143,1 

8  75.709,31 75.709,31 - - 75.709,31 125,7 

9 
 

64.657,70 64.657,70 5,0 - 61.424,81 101,9 

10 Raumstudio Falter GmbH 
01259 Dresden 

62.117,41 62.117,41 3,0 - 60.253,88 100,0 

11 
 

68.654,02 68.654,02 - - 68.654,02 113,9 

12  85.241,25 85.241,25 - - 85.241,25 141,5 

13  81.640,71 81.640,71 - - 81.640,71 135,5 

14 
 

72.811,94 72.811,94 2,0 - 71.355,70 118,4 

15  77.252,78 77.252,78 - - 77.252,78 128,2 

16 
 

75.450,40 75.450,40 - - 75.450,40 125,2 

17 
 

56.998,83  - - Ausschluss   

18  72.890,48 72.890,48 - - 72.890,48 121,0 

19 
 

83.232,65 83.232,65 - - 83.232,65 138,1 

 

Die Prüfung der Angebote ergab keinen Anhaltspunkt auf einen unangemessen hohen oder niedrigen 
Preis. Die Prüfung der einzelnen Einheitspreise bezieht sich vorrangig auf den günstigsten Bieter. Das 
Angebot ist in sich schlüssig und ausgewogen kalkuliert. Die Differenz des erstplatzierten Bieters zum 
nächstplatzierten Bieter beträgt 1,9  %. Die Einheitspreise des erstplatzierten Bieters weisen keine 
ungewöhnlichen Abweichungen nach unten auf. Nach aktueller Marktsituation stellt die Abweichung 
eine akzeptable Abweichung unter Wettbewerbsbedingungen dar. 
Die Gesamtheit der angebotenen Preise wird als angemessen und auskömmlich gewertet. Die Firma 
besitzt die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit. Die Firma ist als leistungsfähiges 
Unternehmen am Markt und dem Planungsbüro bekannt. 

Entsprechend § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter 
Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z. B. Qualität, Preis, Ausführungsfrist, Betriebs- und 
Folgekosten, Gestaltung, Rentabilität oder technischem Wert als das wirtschaftlichste erscheint. 
Die Angebotssumme lässt eine einwandfreie Ausführung und Sicherung der Mängelansprüche der 
ausgeschriebenen Leistungen erwarten. Die Kalkulation ist sachgerecht. 
 
 
 



Das Stadtbauamt schlägt daher vor, den Zuschlag auf das gesamtwirtschaftlichste, zu wertende 
Angebot an die Firma 
 

Raumstudio Falter GmbH 
Heidenauer Str.23  
01259 Dresden 
 
 
zur geprüften Auftragssumme von 60.253,88 € brutto zu erteilen. 
 

Der Auftragssumme steht eine vergleichbare Kostenschätzung von 64.054,89 € brutto gegenüber.  

Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Entscheidung einer möglichen Nachprüfinstanz. 

Sollte in einem möglichen Widerspruchsverfahren die zuständige Nachprüfbehörde eine andere 
Vergabeentscheidung treffen, wird der Stadtrat entsprechend informiert.  

 

 

  

 

 



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat   
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von Bauleistungen –  

Los 11 – Maler- und Lackierarbeiten 

 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Bauleistungen zum Vorhaben 
Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von Bauleistungen – Los 11 Maler- 
und Lackierarbeiten an die Firma Maler und Korrosionsschutz GmbH Lauenhain, Bleichweg 5 
in 09648 Mittweida zu einem Angebotspreis von 107.036,41 € brutto zu vergeben. 
 

Begründung 

Der geplante Ersatzneubau der Kita im Stadtteil Fliegerhorst ersetzt die sanierungsbedürftigen 
Einrichtungen „Schlumpfhausen“, „Am Holländer“ und „Zschöllauer Zwergenberg“.  
Der Grundsatzbeschluss hierzu wurde in der Sitzung des Stadtrates am 10. November 2022 gefasst. 
Den Zuschlag für die Planungsleistungen erhielt das Planungsbüro Hoffmann.Seifert.Partner aus 
Zwickau. Als Fachplaner wurde Seitens des Planungsbüros das BBS GmbH Ingenieurbüro aus 
Chemnitz/Mittelbach hinzugezogen. Die Realisierung des Vorhabens ist in unterschiedlichen 
Baulosen geplant. Wegen des geplanten Bauumfangs ist EU weit auszuschreiben. 
Die Ausschreibung erfolgte nach VOB/A § 3 EU – Öffentliche Ausschreibung. 
Die Veröffentlichung erfolgte unter e-Vergabe. 
Die Ausschreibung hat die Vergabe-Nr. HB-2026-184-11. 
Die Abgabe von Nebenangeboten war nicht zugelassen. 
Über den Submissionstermin am 17.02.2026, 11:00 Uhr wurde eine Niederschrift verfasst. 
Die Zuschlagsfrist endet am 10.04.2026. 

Im Rahmen einer öffentlichen EU weiten Ausschreibung haben 19 Firmen die Unterlagen 
abgefordert. Zur Submission lagen 15 elektronische Angebote vor. Die abgegebenen Angebote 
wurden nach dem Wertungsablauf des sächsischen Vergabegesetz in 4 Wertungsstufen vom 
Planungsbüro Hoffmann.Seifert.Partner  gemeinsam mit dem Stadtbauamt geprüft und ein 
Vergabevorschlag erarbeitet. Das Angebot von Bieter drei wird von der Wertung ausgeschlossen, 
Grund fehlende Eignung über die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit. 

Einzelne der zur Vergabe relevanten Anlagen waren nicht bei allen Angeboten vollständig und 
wurden von den Bietern die vergaberelevant in Abstimmung mit dem Planungsbüro nachgefordert. 
Alle verbliebenen Hauptangebote wurden geprüft.  

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache:  2026-016      Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Herr Heinrich  Aktenzeichen: 6       Abstimmung: 
Vorberaten:   



Bieter- 

  Nr. 
         Bieter/Firma 

Angebots-

Summe 

-Euro-  

rechn. geprüfte 

Angebotssumme 

- Euro - 

Nach-

lass 

-%- 

Neben- 

angebote 

Geprüfte Summe 

incl.Nachlass und 

Nebenangebot 

       -Euro- 

Wertung  

  - % - 

1 Maler und Korrosionsschutz GmbH 
Lauenhain, 09648 Mittweida  

107.036,41  107.036,41 - - 107.036,41 100,0 

2  156.766,48  156.766,48 - - 156.766,48 146,5 

3 
 

101.288,28  - - ausgeschlossen  

4   159.784,00 159.784,00 - - 159.784,00 149,3 

5  134.222,60 134.222,60 1,0 - 132.880,37 124,1 

6 
 

146.461,09 146.461,09 - - 146.461,09 136,8 

7  110.352,82 110.352,82 - - 110.352,82 103,1 

8 
 

162.664,04 162.664,04 - - 162.664,04 152,0 

9 
 

156.218,23 156.218,23 - - 156.218,23 145,9 

10  126.353,46 126.353,46 3,0 - 122.562,86 114,5 

11 
 

145.879,60 145.879,60 - - 145.879,60 136,3 

12 
 

125.055,40 125.055,40 2,0 - 122.554,29 114,5 

13  167.978,92 167.978,92 1,5 - 165.459,24 154,6 

14 
 

155.328,08 155.328,08 5,0 - 146.996,43 137,3 

15  241.636,76 241.636,76 2,0 - 236.749,21 221,2 

 

Die Prüfung der Angebote ergab keinen Anhaltspunkt auf einen unangemessen hohen oder niedrigen 
Preis. Die Prüfung der einzelnen Einheitspreise bezieht sich vorrangig auf den günstigsten Bieter. Das 
Angebot ist in sich schlüssig und ausgewogen kalkuliert. Die Differenz des erstplatzierten Bieters zum 
nächstplatzierten Bieter beträgt 3,1 %. Die Einheitspreise des erstplatzierten Bieters weisen keine 
ungewöhnlichen Abweichungen nach unten auf. Nach aktueller Marktsituation stellt die Abweichung 
eine akzeptable Abweichung unter Wettbewerbsbedingungen dar. 
Die Gesamtheit der angebotenen Preise wird als angemessen und auskömmlich gewertet. Die Firma 
besitzt die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit. Die Firma ist als leistungsfähiges 
Unternehmen am Markt und dem Planungsbüro bekannt. 

Entsprechend § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter 
Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z. B. Qualität, Preis, Ausführungsfrist, Betriebs- und 
Folgekosten, Gestaltung, Rentabilität oder technischem Wert als das wirtschaftlichste erscheint. 
Die Angebotssumme lässt eine einwandfreie Ausführung und Sicherung der Mängelansprüche der 
ausgeschriebenen Leistungen erwarten. Die Kalkulation ist sachgerecht. 
Das Stadtbauamt schlägt daher vor, den Zuschlag auf das gesamtwirtschaftlichste, zu wertende 
Angebot an die Firma 
 
Maler und Korrosionsschutz GmbH Lauenhain 
Bleichweg 5 
09648 Mittweida 
 
 
zur geprüften Auftragssumme von 107.036,41 € brutto zu erteilen. 
 



Der Auftragssumme steht eine vergleichbare Kostenschätzung von 188.984,67 € brutto gegenüber.  

Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Entscheidung einer möglichen Nachprüfinstanz. 

Sollte in einem möglichen Widerspruchsverfahren die zuständige Nachprüfbehörde eine andere 
Vergabeentscheidung treffen, wird der Stadtrat entsprechend informiert.  

 

 

 

 

 

 

 



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat   
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von Bauleistungen –  

Los 09 - Fliesenarbeiten 

 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Bauleistungen zum Vorhaben 
Ersatzneubau Naturkita im Stadtteil Fliegerhorst, Vergabe von Bauleistungen – Los 09 
Fliesenarbeiten an die Firma Fliesen Witzig GmbH & Co.KG, Reichsstr. 12a in 04862 
Mockrehna zu einem Angebotspreis in Höhe von 84.786,37 brutto incl. 5% Nachlass zu 
vergeben. 
 

Begründung 

Der geplante Ersatzneubau der Kita im Stadtteil Fliegerhorst ersetzt die sanierungsbedürftigen 
Einrichtungen „Schlumpfhausen“, „Am Holländer“ und „Zschöllauer Zwergenberg“.  
Der Grundsatzbeschluss hierzu wurde in der Sitzung des Stadtrates am 10. November 2022 gefasst. 
Den Zuschlag für die Planungsleistungen erhielt das Planungsbüro Hoffmann.Seifert.Partner aus 
Zwickau. Als Fachplaner wurde Seitens des Planungsbüros das BBS GmbH Ingenieurbüro aus 
Chemnitz/Mittelbach hinzugezogen. Die Realisierung des Vorhabens ist in unterschiedlichen 
Baulosen geplant. Wegen des geplanten Bauumfangs ist EU weit auszuschreiben. 
Die Ausschreibung erfolgte nach VOB/A § 3 EU – Öffentliche Ausschreibung. 
Die Veröffentlichung erfolgte unter e-Vergabe. 
Die Ausschreibung hat die Vergabe-Nr. HB-2026-184-09. 
Die Abgabe von Nebenangeboten war nicht zugelassen. 
Über den Submissionstermin am 17.02.2026, 10:00 Uhr wurde eine Niederschrift verfasst. 
Die Zuschlagsfrist endet am 10.04.2026. 

Im Rahmen einer öffentlichen EU weiten Ausschreibung haben 16 Firmen die Unterlagen 
abgefordert. Zur Submission lagen 12 elektronische Angebote vor. Die abgegebenen Angebote 
wurden nach dem Wertungsablauf des sächsischen Vergabegesetz in 4 Wertungsstufen vom 
Planungsbüro Hoffmann.Seifert.Partner  gemeinsam mit dem Stadtbauamt geprüft und ein 
Vergabevorschlag erarbeitet. Ein Angebot konnten nicht in die Wertung einbezogen werden. Es 
wurde zu Los 09 ein Angebot zu Los 12 Bodenbeläge abgegeben. 

Einzelne der zur Vergabe relevanten Anlagen waren nicht bei allen Angeboten vollständig und 
wurden von den Bietern die vergaberelevant in Abstimmung mit dem Planungsbüro nachgefordert. 
Alle verbliebenen Hauptangebote wurden geprüft.  

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache:  2026-023      Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Herr Heinrich  Aktenzeichen: 6       Abstimmung: 
Vorberaten:   



Bieter- 

  Nr. 
         Bieter/Firma 

Angebots-

Summe 

-Euro-  

rechn. geprüfte 

Angebotssumme 

- Euro - 

Nach-

lass 

-%- 

Neben- 

angebote 

Geprüfte Summe 

incl.Nachlass und 

Nebenangebot 

       -Euro- 

Wertung  

  - % - 

1 Fliesen Witzig GmbH & Co.KG 
04862 Mockrehna  

89.248,81  89.248,81 5,0 - 84.786,37 100,0 

2  97.875,82  97.875,82 - - 97.875,82 115,4 

3  105.740,39 105.740,39 - - 105.740,39 124,7 

4   69.654,35  - - ausgeschlossen  

5   102.617,33 102.617,33 - - 102.617,33 121,0 

6  170.642,94 170.642,94 5,0 - 162.110,80 191,2 

7  122.545,66 122.545,66 - - 122.545,66 144,5 

8  118.971,44 118.971,44 2,0 - 116.592,01 137,5 

9  145.797,34 145.797,34 - - 145.797,34 172,0 

10  125.680,90 125.680,90 - - 125.680,90 148,2 

11  112.444,89 112.444,89 3,0 - 109.071,53 128,6 

12  151.599,28 151.599,28 6,0 - 142.503,32 168,1 

 

Die Prüfung der Angebote ergab keinen Anhaltspunkt auf einen unangemessen hohen oder niedrigen 
Preis. Die Prüfung der einzelnen Einheitspreise bezieht sich vorrangig auf den günstigsten Bieter. Das 
Angebot ist in sich schlüssig und ausgewogen kalkuliert. Die Differenz des erstplatzierten Bieters zum 
nächstplatzierten Bieter beträgt 15,4 %. Die Einheitspreise des erstplatzierten Bieters weisen keine 
ungewöhnlichen Abweichungen nach unten auf. Nach aktueller Marktsituation stellt die Abweichung 
eine akzeptable Abweichung unter Wettbewerbsbedingungen dar. 
Die Gesamtheit der angebotenen Preise wird als angemessen und auskömmlich gewertet. Die Firma 
besitzt die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit. Die Firma ist als leistungsfähiges 
Unternehmen am Markt und dem Planungsbüro bekannt. 

Entsprechend § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter 
Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z. B. Qualität, Preis, Ausführungsfrist, Betriebs- und 
Folgekosten, Gestaltung, Rentabilität oder technischem Wert als das wirtschaftlichste erscheint. 
Die Angebotssumme lässt eine einwandfreie Ausführung und Sicherung der Mängelansprüche der 
ausgeschriebenen Leistungen erwarten. Die Kalkulation ist sachgerecht. Der Bieter beabsichtigt alle 
Leistungen selbst auszuführen. 
Das Stadtbauamt schlägt daher vor, den Zuschlag auf das gesamtwirtschaftlichste, zu wertende 
Angebot an die Firma 
 
Fliesen Witzig GmbH & Co.KG 
Reichsstr. 12a 
04862 Mockrehna 
 
zur geprüften Auftragssumme von 84.786,37 € brutto incl. 5,0 % Nachlass zu erteilen. 
 
Der Auftragssumme steht eine vergleichbare Kostenschätzung von 86.996,03 € brutto gegenüber.  
Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Entscheidung einer möglichen Nachprüfinstanz. 
Sollte in einem möglichen Widerspruchsverfahren die zuständige Nachprüfbehörde eine andere 
Vergabeentscheidung treffen, wird der Stadtrat entsprechend informiert.  



 

 

 



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Vorberatung Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungsplan „Tonwerke Lonnewitz“ 
 

Antrag 

Der Stadtrat der Stadt Oschatz beschließt die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes „Tonwerke Lonnewitz“.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans definiert sich über folgende Flurstücke der Gemarkung 
Lonnewitz: 353 (teilw.), 345/2, 345/4 (teilw.), 345/5, 345/6, 373/19 (teilw.), sowie Teile der folgen-
den Flurstücke der Gemarkung Oschatz: 2380, 2381, 2424, 2426, 2427, 2428.  
Die Verwaltung wird mit dem Verfahrenseinstieg und der Erarbeitung eines Durchführungsvertrages 
(§ 12 Abs. 1 BauGB) zur Umsetzung des Projektes beauftragt. 

 
Begründung 

 
Der Vorhabenträger (360° Büttner-Wild-Rizanovics Vermögensverwaltungs-Immobilien eGbR) plant, 
den südlichen Bereich des Altstandortes der ehemaligen Ziegelei Lonnewitz neu zu beleben. 
Die beabsichtigte Gestaltung des Areals als Event-Location beinhalten die Herrichtung und Nutzung 
für „Indoor“-Events (Gastronomie, Ausstellung, Handwerk, Gewerbe) als auch „Outdoor“-Events 
(Kino, Festival, Konzert). Auch Beherbergung soll ermöglicht werden. 
Die beabsichtigte Nutzung bzw. Bebauung bedarf der Aufstellung eines Bebauungsplanes.  
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 – Geplanter Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Anlage 2 – Studie „Ton in Oschatz“ (Johannes Voigt Architektur GmbH; 29.01.2025) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache:  2026-019 Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Herr Heinrich  Aktenzeichen: 6  Abstimmung: 
Vorberaten:   



Anlage 1 
 

Geplanter Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 

 
Quelle: RAPIS - Raumplanungsinformationssystem Sachsen [02/2026], Geobasisdaten: Staatsbetrieb Geobasisdaten und Vermessung 
Sachsen (GeoSN) 

 



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Vorberatung Billigung und Offenlage Bebauungsplan „Tonwerke Lonnewitz“ 
 

Antrag 

Der Stadtrat der Stadt Oschatz billigt den Vorentwurf des Bebauungsplans „Tonwerke Lonnewitz“ be-
stehend aus:  

- Planzeichnung (06.02.2026) 
- Begründung (06.02.2026) 
- A1 - Entwurf Umweltbericht (13.01.2026) 
- A2 - Studie „Ton in Oschatz“ (29.01.2025) 

 

Der Stadtrat beschließt mit Beschluss Nr. xx die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie 
der Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Be-
bauungsplans „Tonwerke Lonnewitz“. 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die öffentliche Unterrichtung in Form einer „Vor-Ort-Veranstal-
tung“ im Amtsblatt bekanntzumachen und durchzuführen sowie die Bekanntmachung und die auszu-
legenden Unterlagen über das Zentrale Beteiligungsportal des Freistaates zugänglich zu machen. Dar-
über hinaus sind die Behörden, Nachbarkommunen und sonstigen Träger öffentlicher Belange per 
Anschreiben zu informieren. 

 
Begründung 

 
Der Vorhabenträger (360° Büttner-Wild-Rizanovics Vermögensverwaltungs-Immobilien eGbR) plant, 
den südlichen Bereich des Altstandortes der ehemaligen Ziegelei Lonnewitz neu zu beleben. 

Die beabsichtigte Gestaltung des Areals als Event-Location beinhalten die Herrichtung und Nutzung 
für „Indoor“-Events (Gastronomie, Ausstellung, Handwerk, Gewerbe) als auch „Outdoor“-Events 
(Kino, Festival, Konzert). Auch Beherbergung soll ermöglicht werden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans definiert sich über folgende Flurstücke der Gemarkung 
Lonnewitz: 353 (teilw.), 345/2, 345/4 (teilw.), 345/5, 345/6, 373/19 (teilw.), sowie Teile der folgen-
den Flurstücke der Gemarkung Oschatz: 2380, 2381, 2424, 2426, 2427, 2428. 

Die beabsichtigte Nutzung bzw. Bebauung bedarf der Aufstellung eines Bebauungsplanes. Zum Errei-
chen des Planziels (Satzung) ist die Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung im Sinne der §§ 3 
Abs. 1 und Abs. 4 1 BauGB durchzuführen. 

Anlagen: 
Vorentwurfsunterlagen: 

- Vorentwurf (2026-02-06 Planzeichnung VE Lonnewitz REV001-1180 x 911.pdf) 
- Begründung (2026-02-06 Begründung VE Lonnewitz gQREV001.pdf) 
- Entwurf Umweltbericht (Anlage 1 - 2026-01-13 Umweltbereicht VE Lonnewitz.pdf) 
- Studie „Ton in Oschatz“ (Anlage 2 - 2025-01-29 TON_Studie.pdf) 

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache:  2026-020 Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Herr Heinrich  Aktenzeichen: 6  Abstimmung: 
Vorberaten:   



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat 
 

 

    Beschlussvorlage 

               Gegenstand 

Annahme von Spenden  2026 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Annahme von Spenden. 

Verwendungszweck Betrag bzw. Sachspende Spendengeber 

Jugendfeuerwehr, 

Jugendreise 2026 nach 

Warnemünde 

Geldzuwendung in Höhe 

von 500,00 €  

LUBE & KRINGS GmbH, 

Wellerswalder Weg 10/12, 

04758 Oschatz 

Freiwillige Feuerwehr 

Oschatz 

Geldzuwendung in Höhe 

von 100,00 €  

Henry Lippert, Kleiner Weg 2, 

04758 Oschatz 

Freiwillige Feuerwehr 

Oschatz 

Geldzuwendung in Höhe 

von 100,00 € 

Agrargenossenschaft 

Altoschatz-Merkwitz eG, 

Flurweg 10, 04758 Oschatz 

Jugendfeuerwehr, 

Jugendreise 2026 nach 

Warnemünde 

Geldzuwendung in Höhe 

von 100,00 € 

Dr. med. Ines Braunseis, 

Birkenweg 3, 04758 Oschatz 

Freiwillige Feuerwehr 

Oschatz 

Sachzuwendung in Höhe 

von 1.269,02 € 

T-Shirts 

Fritz Peter € Söhne GmbH, 

Wellerswalder Weg 2A,  

04758 Oschatz 

Stadt Oschatz, 

Weihnachtsmarkt 

Sachzuwendung in Höhe 

von 452,20 € 

Weihnachtsbaumtransport 

Fritz Peter € Söhne GmbH, 

Wellerswalder Weg 2A,  

04758 Oschatz 

Stadt Oschatz, Zschöllau Sachzuwendung in Höhe 

von 50,00 € 

Baum 

Frau Fiebiger,  

Terpitzer Weg 22,  

04758 Oschatz 

Stadt- und 

Waagenmuseum Oschatz 

Sachzuwendung 

Besteckset 

Tilo Gerber, Ahornring 15, 

04828 Bennewitz 

Stadt Oschatz, Baum 

Spielplatz Fliegerhorst 

Geldzuwendung in Höhe 

von 50,00 € 

Jürgen und Karin Müller, 

Gartrud-Ludwig-weg 3,  

04758 Oschatz  

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache:  2026-015 Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Beigeordneter  Aktenzeichen: 9  Abstimmung: 
Vorberaten:   



C:\Users\m271\AppData\Local\Temp\PDF24\ebb_7_280138750_146011591.docx
  Seite 2 von 2 

Stadt Oschatz, Baum 

Spielplatz Fliegerhorst 

Geldzuwendung in Höhe 

von 10,00 € 

Melanie Baehr, Maisenweg 11, 

04758 Oschatz 

Stadt Oschatz, Baum 

Spielplatz Fliegerhorst 

Geldzuwendung in Höhe 

von 20,00 € 

Ricardo und Susan Hofmann, 

Habichtweg 4, 04758 Oschatz  

Stadt Oschatz, Baum 

Spielplatz Fliegerhorst 

Geldzuwendung in Höhe 

von 10,00 € 

Inga Rutte, Meisenweg 7, 

04758 Oschatz  

Stadt Oschatz, Baum 

Spielplatz Fliegerhorst 

Geldzuwendung in Höhe 

von 10,00 € 

Olaf und Janine Kattermann, 

Habichtweg 8, 04758 Oschatz 

Stadt Oschatz, Baum 

Spielplatz Fliegerhorst 

Geldzuwendung in Höhe 

von 20,00 € 

Hartmut und Jutta Doberstein, 

Oschatzer Straße 5,  

04769 Mügeln 

Stadt Oschatz, Baum 

Spielplatz Fliegerhorst 

Geldzuwendung in Höhe 

von 50,00 € 

Alexandru und Madeleine 

Moldoveanu, Habichtweg 14, 

04758 Oschatz 

 

Begründung 

Nach § 73 Abs. 5 SächsGemO entscheidet der Stadtrat über die Annahme von Spenden. Die 

Stadtverwaltung legt dem Stadtrat dazu jedes Quartal eine Liste der erhaltenen bzw. 

zugesagten Spenden zur Entscheidung vor. Vor Beschlussfassung erhaltene Spenden werden 

unter Vorbehalt angenommen. Die genannten Spenden, Geschenke und Überlassungen 

wurden im  März bis August 2025 angekündigt bzw. vorbehaltlich der Zustimmung 

angenommen. 



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Übertragung von Haushaltsansätzen 

 

Antrag 

Der Stadtrat beschließt die Übertragung von Haushaltsansätzen ins Jahr 2026 gemäß An-
lage 1 und Anlage 2. 

 

Begründung 

Die aufgelisteten Haushaltsansätze in den Anlagen sind Bestandteil der Haushaltsplanung 
2025 und konnten noch nicht vollständig realisiert werden. Gemäß § 21 SächsKomHVO-Dop-
pik können Ansätze für Investitionsauszahlungen und Aufwendungen übertragen werden. 
Zweckgebundene Investitionseinzahlungen und Erträge bleiben verfügbar. Die Bewirtschaf-
tung von übertragenen Haushaltsermächtigung und Aufträgen wirkt sich erst im Buchwerk des 
Haushaltsjahres aus, indem die Zahlung tatsächlich geleistet wird.  

 

Die Übertragung von Haushaltsansätzen betrifft folgende Positionen: 

 

Kreditübertrag 

Ausbau Nordstraße 

2.850 TEUR 

960 TEUR 

Abbruch Kegelhalle 630 TEUR 

Radweg/Wirtschaftsweg Merkwitz-Großböhla 562 TEUR 

Feuerwehrtechnisches Zentrum 269 TEUR 

Ausstattung neue Sporthalle 80 TEUR 

Renaturierung Mühlgraben 

Büro- und Informationstechnik 

 35 TEUR 

16 TEUR 

  

 

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache: 2026-021  Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Beigeordneter  Aktenzeichen: 902.41  Abstimmung: 
Vorberaten:  HA 26.02.2026 



Buchungsstelle Bezeichnung Konto Maßnahme

Fortgeschriebener 

Planansatz Inanspruchnahme

Auszahlung Einzahlung

1113.0200/099211/033 Liegenschaftsverwaltung QKtobebauteGrdst.grdstgl.Recht 033: allgemeiner Grunderwerb 10.000,00                  8.223,73                   

1113.0200/099531/317 Liegenschaftsverwaltung QKtosonstige Baumaßnahmen 317: Rückbau Gasthaus Altoschatz 429.494,00               -                            

1116.0100/099320/152 Hauptverwaltung QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz. 152: Kauf Dienstfahrzeug 22.790,00                  23.110,00                 

1116.0100/099321/001 Hauptverwaltung QKto Erwerb BGA 001: Büro- und Informationstechnik 20.000,00                  4.209,66                   15.790,34

1116.0100/099321/401 Hauptverwaltung QKto Erwerb BGA 401: Kleininvestitionen 22.739,00                  20.441,45                 

1260.0100/099320/309 Brandschutz QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz. 309: Technik Reinigung und Trocknung PSA 50.018,08                  47.588,10                 

1260.0100/099320/310 Brandschutz QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz. 310: Schlauchwaschanlage 83.517,00                  83.516,58                 

1260.0100/099321/055 Brandschutz QKto Erwerb BGA 055: Technische Geräte -                             1.309,00                   

1260.0100/099321/240 Brandschutz QKto Erwerb BGA 240: Sirenenstandorte -                             -                            

1260.0100/099321/251 Brandschutz QKto Erwerb BGA 251: Ausstattung -                             4.204,27                   

1260.0100/099321/289 Brandschutz QKto Erwerb BGA 289: Auslösezentrale -                             -                            

1260.0100/099511/307 Brandschutz QKtoHochbaumaßnahmen 307: Feuerwehrtechnisches Zentrum 435.900,00               166.477,16              269.422,84 152.760,00

2111.0110/099321/040 Grundschule Zum Bücherwurm QKto Erwerb BGA 040: Erwerb Computertechnik 1.357,00                    1.356,59                   

2111.0110/099321/063 Grundschule Zum Bücherwurm QKto Erwerb BGA 063: Ausstattung 890,87                       440,87                      

2111.0130/099321/040 Grundschule Magister-Hering QKto Erwerb BGA 040: Erwerb Computertechnik 3.050,55                    3.049,93                   

2111.0130/099321/213 Grundschule Magister-Hering QKto Erwerb BGA 213: Neubau GS MH IT Ausstattung -                             57.744,59                 

2111.0130/099321/214 Grundschule Magister-Hering QKto Erwerb BGA 214: Netzersatzanlage 138.628,00               138.627,91              

2111.0130/099511/103 Grundschule Magister-Hering QKtoHochbaumaßnahmen 103: Neubau Grundschule 12.179.140,00          11.280.507,02         

2151.0100/099320/319 Oberschule QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz. 319: Umrüstung LED -                             17.228,98                 

2151.0100/099321/061 Oberschule QKto Erwerb BGA 061: Schulausstattung 2.879,27                    1.439,27                   

2151.0100/099321/601 Oberschule QKto Erwerb BGA 601: Computerausstattung 1.357,00                    1.356,59                   

2720.0100/099320/319 Bibliothek QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz. 319: Umrüstung LED -                             8.369,72                   

2720.0100/099321/099 Bibliothek QKto Erwerb BGA 099: Kauf Anlagevermögen 2.219,90                    1.109,90                   

2810.0200/099321/320 Thomas-Müntzer-Haus QKto Erwerb BGA 320: Videoüberwachung -                             5.978,90                   

3651.0110/099321/063 Kindertageseinrichtung Zschöll QKto Erwerb BGA 063: Ausstattung 2.747,00                    2.747,00                   

3651.0150/099321/097 Kindertageseinrichtung Spatzen QKto Erwerb BGA 097: Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.045,80                    2.522,80                   

4241.0122/099321/097 Rosenthalhalle QKto Erwerb BGA 097: Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.047,68                    2.626,14                   

5110.0133/099211/308 SUO QKtobebauteGrdst.grdstgl.Recht 308: Parkplatz Oschatz-West 28.063,00                  28.646,11                 

5110.0133/099321/281 SUO QKto Erwerb BGA 281: Ausstattung Sporthalle 80.000,00                  -                            80.000,00

5110.0133/099511/262 SUO QKtoHochbaumaßnahmen 262: Neubau KITA 4.483.335,34            4.439.023,98           

5110.0133/099511/264 SUO QKtoHochbaumaßnahmen 264: Neubau Sporthalle 5.993.095,00            6.543.928,12           

5110.0133/099521/311 SUO QKtoTiefbaumaßnahmen 311: Blau-grüne Infrastruktur 136.306,00               142.442,93              136.307,00

5110.0133/099531/312 SUO QKtosonstige Baumaßnahmen 312: Rückbau Merkwitzer Straße 8 65.592,00                  65.739,38                 

5220.0100/099521/258 Bauland QKtoTiefbaumaßnahmen 258: Erschließung GE Nord 1.BA 3.486,00                    3.485,16                   

5220.0100/099531/227 Bauland QKtosonstige Baumaßnahmen 227: Erschließung EH Neubauernsiedlung 19.167,00                  20.857,43                 

5310.0100/099320/278 Konzessionsabgabe Elektrizität QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz. 278: Photovoltaikanlagen 8.226,82                    5.112,68                   

5410.0101/099130/018 Straßenunterhaltung QKtoZuweis/Zuschf.Inv ZWV 018: investive Straßenentwässerungsanteil 200.000,00               8.986,57                   

5410.0101/099521/092 Straßenunterhaltung QKtoTiefbaumaßnahmen 092: GM Leuben 125.416,00               125.415,45              

5410.0101/099521/135 Straßenunterhaltung QKtoTiefbaumaßnahmen 135: Venissieuxer Straße 834.773,53               924.564,37              

5410.0101/099521/223 Straßenunterhaltung QKtoTiefbaumaßnahmen 223: Ausbau Nordstraße 970.275,00               10.516,14                 959.758,86

5410.0101/099521/270 Straßenunterhaltung QKtoTiefbaumaßnahmen 270: Flurweg 93.577,00                  93.576,38                 -                 

5410.0102/099531/270 Straßenbeleuchtung QKtosonstige Baumaßnahmen 270: Flurweg 21.841,00                  20.745,89                 -                 

Übertragung



5410.0102/099531/295 Straßenbeleuchtung QKtosonstige Baumaßnahmen 295: Zur Krone 33.916,00                  33.915,15                 -                 

5470.0100/099511/171 Verkehrsbetriebe des ÖPNV QKtoHochbaumaßnahmen 171: Bahnhofsgebäude 3. BA 7.251,00                    2.600,00                   

5510.0101/099320/104 Grünanlagen QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz. 104: Kleintechnik 887,00                       886,49                      

5510.0101/099320/701 Grünanlagen QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz. 701: Ersatzbeschaffung Technik 2.151,47                    1.064,74                   

5510.0210/099321/244 Spielplätze QKto Erwerb BGA 244: Regionalbudget 1.045,00                    10.686,01                 

5520.0100/099521/080 Gewässerunterhaltung QKtoTiefbaumaßnahmen 080: Hochwasserschutz Merkwitz -                             12.676,18                 

5520.0100/099521/545 Gewässerunterhaltung QKtoTiefbaumaßnahmen 545: Mühlgraben Durchlass 5.128,00                    5.127,60                   

5520.0100/099521/546 Gewässerunterhaltung QKtoTiefbaumaßnahmen 546: Renaturierung Mühlgraben 50.000,00                  15.354,88                 34.645,12

5550.0110/099521/504 landwirtschaftl. Grundstücksnu QKtoTiefbaumaßnahmen 504: Merkwitz - Großböhla 565.472,89               3.803,48                   561.669,41 458.599,42

5550.0120/099321/290 forstl. und jagl. Grundstücksn QKto Erwerb BGA 290: Schranke Oberweg 267,46                       224,76                      

5750.0100/099321/274 Tourismusförderung QKto Erwerb BGA 274: Hinweisschilder 3.261,00                    1.325,66                   

27.146.354,66 24.404.891,70 1.921.286,57 747.666,42

1.173.620,15



Produkt Bezeichnung Konto Maßnahme

Fortgeschriebener 

Planansatz Inanspruchnahme

Auszahlung Einzahlung

1113.0200/422109/621 Liegenschaftsverwaltung UnterhaltgSonst.unbewVermögen 621: Baufeldfreihaltung GE DDStr. 10.000,00 0,00

1260.0100/425310/041 Brandschutz AufwErwerbbewGegenstAV 041: Bekleidung Feuerwehr 10.519,36 10.519,36

1260.0100/425310/309 Brandschutz AufwErwerbbewGegenstAV 309: Technik Reinigung und Trocknung PSA 2.430,00 2.429,98

2151.0100/421106/218 Oberschule AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl 218: Sanierung Keller 0,00 0,00

2151.0100/421106/592 Oberschule AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl 592: Malerarbeiten /Fußbodenbelag 25.000,00 14.774,55

2520.0100/421106/315 Museum AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl 315: Turmausstieg 19.000,00 60.705,47

3651.0110/421106/283 Kindertageseinrichtung Zschöll AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl 283: Anbau KITA Zschöllauer Berg 0,00 0,00

3651.0140/421106/626 Kindertageseinrichtung Kinderw AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl 626: Instandsetzung Außenanlagen 210.642,00 215.321,21

4241.0113/421106/272 sonstige Sportplätze AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl 272: Sportlerbaude Merkwitz 0,00 0,00

4241.0126/421106/595 sonstige Sporthallen AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl 595: Abbruch Kegelhalle/Sporthalle 630.000,00 0,00 630.000,00 598.500,00

5110.0133/421106/204 SUO AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl 204: Rückbau Infrastruktur 0,00 0,00

5110.0133/421106/624 SUO AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl 624: Einfriedung RHOS 0,00 0,00

5410.0101/422104/514 Straßenunterhaltung AufwUnterhaltgBrücken 514: Brückenhauptuntersuchung 0,00 0,00

5410.0101/422109/514 Straßenunterhaltung UnterhaltgSonst.unbewVermögen 514: Brückenhauptuntersuchung 15.000,00 13.593,37

5410.0101/422109/515 Straßenunterhaltung UnterhaltgSonst.unbewVermögen 515: Planung Folgejahre 101.340,00 61.446,62

5410.0101/422109/574 Straßenunterhaltung UnterhaltgSonst.unbewVermögen 574: Straßeninstandsetzungsaufwand 348.100,00 381.764,67

5410.0101/422109/597 Straßenunterhaltung UnterhaltgSonst.unbewVermögen 597: Zum Weißen Stein 0,00 0,00

5520.0100/422109/546 Gewässerunterhaltung UnterhaltgSonst.unbewVermögen 546: Renaturierung Mühlgraben 0,00 0,00

5550.0110/422109/316 landwirtschaftl. Grundstücksnu UnterhaltgSonst.unbewVermögen 316: WW Thalheim-Lampersdorf 20.000,00 33.610,87

5550.0110/422109/504 landwirtschaftl. Grundstücksnu UnterhaltgSonst.unbewVermögen 504: Merkwitz - Großböhla 0,00 0,00

5550.0120/422109/101 forstl. und jagl. Grundstücksn UnterhaltgSonst.unbewVermögen 101: Aufforstung 20.000,00 197,50

630.000,00 598.500,00

31.500,00

Übertragung
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Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

lfd. 
Nr. 
EH

lfd. 
Nr. 
FH

Ertrags- und Aufwandsarten

Nachtrags-
haushalt

vorl. JA
Vergleich 

Prognose / 
Ansatz

Nachtrags-
haushalt

vorl. JA
Vergleich 

Prognose / 
Ansatz

Ein- und Auszahlungsarten
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1

Steuern und ähnliche Abgaben             12.852.382 12.899.904 47.522 12.852.382 12.905.291 52.909
darunter Grundsteuern A und B 1.832.254 1.863.058 30.804 1.832.254 1.845.311 13.057

Gewerbesteuer 5.324.328 4.991.907 -332.421 5.324.328 5.032.226 -292.102
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.425.153 4.712.091 286.938 4.425.153 4.696.926 271.773
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.150.132 1.176.416 26.284 1.150.132 1.176.416 26.284

2
2

Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 12.838.773 13.091.329 252.556 11.158.574 11.414.078 255.504
darunter allgemeine Schlüsselzuweisungen 7.669.197 7.669.196 -1 7.669.197 7.669.196 -1

aufgelöste Sonderposten 1.679.799 1.971.843 292.044
0

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.913.340 1.794.253 -119.087 1.913.340
sonstige Transfererträge 0

1.895.656 -17.684
privatrechtliche Leistungsentgelte 656.118 715.770 59.652 656.118 788.768 132.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 550.618 699.369 148.751 550.618 713.284 162.666

331.323 -5.021
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0
Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 336.344 340.323 3.979 336.344

sonstige ordentliche Erträge 838.965 667.982 -170.983 838.965 948.200 109.235
ordentliche Erträge / Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.986.540 30.208.930 222.390 28.306.341 28.996.600 690.259

12.008.098 11.520.217 -487.881
darunter Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen 0
Personalaufwendungen 12.008.098 11.526.981 -481.117

12
Versorgungsaufwendungen 0

Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der 
Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit

0
11

0
darunter Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für 

Versorgungsempfänger
0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.491.581 4.769.749 -1.721.832 6.491.581 5.057.165 -1.434.416
planmäßige Abschreibungen 3.360.000 3.511.686 151.686
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 718.005 196.745 -521.260 718.005 307.747 -410.258

16
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete 
Investitionsförderungsmaßnahmen

11.178.752 11.423.571 244.819 11.178.752 10.477.522 -701.230

darunter Kreisumlage 6.904.993 7.391.304 486.311
sonstige ordentliche Aufwendungen 1.615.543 1.457.245 -158.298 1.615.543 1.724.819 109.276

ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.371.979 32.885.977 -2.486.002 32.011.979 29.087.470 -2.924.509

-90.870 3.614.768

veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses 0
veranschlagtes ordentliches Ergebnis

ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit

-5.385.439 -2.677.047 -2.708.392 -3.705.638

-5.385.439 -2.677.047 2.708.392
realisierbare außerordentliche Erträge 1.112.189 387.816 -724.373
realisierbare außerordentliche Aufwendungen 1.112.089 384.938 -727.151
veranschlagtes Sonderergebnis 100 2.878 2.778
veranschlagtes Gesamtergebnis -5.385.339 -2.674.169 2.711.170

1
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Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

lfd. 
Nr. 
EH

lfd. 
Nr. 
FH

Ertrags- und Aufwandsarten

Nachtrags-
haushalt

vorl. JA
Vergleich 

Prognose / 
Ansatz

Nachtrags-
haushalt

vorl. JA
Vergleich 

Prognose / 
Ansatz

Ein- und Auszahlungsarten
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

26

27

28

29

18

19 +

20 +

21 +

22 +

23 +

24 +
25 =

26

27 +

28 +
29 +

30 +

31 +
32 +
33 =

34 =
35 =

Ergebnisabdeckung

Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der 
Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik

Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 
gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß 
§ 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik

Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-
Doppik

5.385.339 2.674.169

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 
Vermögensgegenständen

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

7.245.754 3.786.316 -3.459.438
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für 
Investitionstätigkeit

0 0 0

0 0 0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen

1.112.089 532.134 -579.955

0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 
Wertpapieren des Umlaufvermögens

0 0 0

0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.357.843 4.318.450 -4.039.393
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 
Vermögensgegenständen

0 3.159 3.159

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen

38.063 41.901 3.838

Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.083.882 16.269.010 -8.814.872
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 385.214 441.638 56.424
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von 
Wertpapieren des Umlaufvermögens

0 0 0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 247.588 8.987 -238.601

nachrtl: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte 
Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus 
kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die 
nicht in Position 37 enthalten sind)

0

Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25.754.747 16.764.695 -8.990.052

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -17.396.904 -12.446.245 4.950.659
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag -21.102.542 -12.537.115 8.565.427

2
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Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

lfd. 
Nr. 
EH

lfd. 
Nr. 
FH

Ertrags- und Aufwandsarten

Nachtrags-
haushalt

vorl. JA
Vergleich 

Prognose / 
Ansatz

Nachtrags-
haushalt

vorl. JA
Vergleich 

Prognose / 
Ansatz

Ein- und Auszahlungsarten
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

38 -

40 =
41 =

42

43 -

44 =

45 +
46 -
47 =
48 +
49 -
50 =

51
+

52 =

-2.799.752

darunter Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für 
Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen 
bezieht

0
36

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen

12.373.752 9.574.000

nachrtl: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 4.050.000

nachrtl: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 4.050.000 -4.050.000

4.100.000 50.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen

4.670.000 4.697.161 27.161

Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 4.100.000 4.100.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 7.703.752 4.876.839 -2.826.913
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr -13.398.790 -7.660.276 5.738.514
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus 
Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten

0

Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für 
die Tilgung von Liquiditätskrediten

0 0 0

durchlaufende Gelder -58.648 -58.648
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen 
des Haushaltsjahres

-13.398.790 -7.718.924 5.679.866

Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen Vorjahre 0 0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen Vorjahre 0 0
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr -13.398.790 -7.718.924 5.679.866
Einzahlungen aus Liquididätskrediten 0
Auszahlung für die Tilgung von Liquiditätskrediten 0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -13.398.790 -7.718.924 5.679.866
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und 
Kontokorrentverbindlichkeiten)

13.558.582 13.558.582

voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres

159.792 5.839.658

3



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Beschaffung von 79 Urnengrabsystemen für Baum- und Wiesenbestattung 
 

Antrag 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Vergabe für die Beschaffung von 

79 Urnengrabsystemen der Firma WEIHER GmbH zu einem Preis von 58.573,81 Euro 

brutto.  

 

Begründung 
 

Im Zuge der Friedhofsentwicklung wurden im Jahr 2025 erfolgreich neue 

Gemeinschaftsgrabanlagen für Baum- und Wiesenbestattungen mit Urnenröhrensystemen 

der Firma WEIHER GmbH geschaffen, welche gut angenommen werden. Die Beisetzung in 

diesen städtischen Gemeinschaftsgrabanlagen erfolgt anonym. Weiterhin wurden im letzten 

Jahr acht Partnergräber für Wiesenbestattung hergerichtet. Partnergräber sind Wahlgräber 

und können im Gegensatz zu den Gemeinschaftsgrabanlagen schon zu Lebzeiten erworben 

und mit Namen sowie Geburts- und Sterbedatum versehen werden. Diese acht 

Partnergräber waren letztes Jahr innerhalb von zwei Wochen vollständig vergeben. Seither 

verzeichnet die Friedhofsverwaltung ein hohes Nachfrageaufkommen sowohl von den 

Bürgern als auch seitens der ansässigen Bestattungsunternehmen.  

 

Vielen Bürgern ist es ein großes Anliegen, die gemeinsame Ruhestätte bereits zu Lebzeiten 

verbindlich abzusichern. Ohne ein entsprechendes Angebot besteht die Gefahr, dass 

Bestattungen verstärkt in externe Friedwälder abwandern.  

 

Die Ausweitung der Baum- und Wiesenbestattungen dient maßgeblich der Aufwertung des 

parkähnlichen Charakters unseres kommunalen Friedhofs. Diese naturnahen 

Bestattungsformen leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Friedhofs als grüne Lunge 

der Stadt. Durch die Schaffung pflegefreier Angebote wird der schleichenden Verwaisung 

von Friedhofsflächen entgegengewirkt und die Anlage für zukünftige Generationen von 

Nutzern ansprechend gestaltet. Dies trägt dazu bei, die Friedhofsanlage als würdevollen und 

ansprechenden Ort für zukünftige Nutzergruppen zu erhalten. 

 

Zur Umsetzung der geplanten Partnergräber wurden bereits im vergangenen Herbst 

entsprechende Baumpflanzungen im Bereich D links vorgenommen. 

 

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache:  2026-013 Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Frau Killer  Aktenzeichen:  1 Abstimmung: 
Vorberaten:   
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Die Erweiterung von Partnerwahlgräbern ermöglicht durch die Reservierungsgebühren eine 

frühzeitige Planungssicherheit und Einnahmen für den Friedhofshaushalt. Die Bindung der 

Bürger an den örtlichen Friedhof sichert langfristig dessen Bestand. 

 

Mit der Erweiterung des Angebots reagiert die Große Kreisstadt Oschatz zeitnah auf den 

gesellschaftlichen Wandel der Bestattungskultur. Die Kombination aus naturnaher Ästhetik, 

Pflegefreiheit und der Möglichkeit zur partnerschaftlichen Vorsorge stellt ein zukunftsfähiges 

Konzept dar, das sowohl den emotionalen Bedürfnissen der Bürger als auch den 

administrativen Zielen der Verwaltung gerecht wird. 

 



Große Kreisstadt Oschatz  Sitzung am 12.03.2026 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Verordnung der Großen Kreisstadt Oschatz über verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2026 
 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Rechtsverordnung für das 

Offenhalten der Geschäfte an bestimmten Sonntagen im Jahr 2026 

 

Begründung 

 Verkaufsoffene Sonntage nach § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG aus besonderem Anlass: 

• 19.04.2026 Frühlingsfest (Frühlingserwachen)  

• 04.10.2026 Herbstfest 

Das Frühlingsfest und das Herbstfest werden jedes Jahr von der Werbegemeinschaft 

Oschatz unter Einbeziehung einer Vielzahl von Händlern, Gewerbetreibenden, Oschatzer 

Vereinen organisiert und in den Veranstaltungskalender aufgenommen. Beide Feste 

verwandeln den Neumarkt und die angrenzenden Einkaufsstraßen in eine lebendige 

Festmeile mit regionalem Flair und erfreuen sich großer Beliebtheit. Jahr für Jahr kommen 

zunehmend mehr Besucher, insbesondere Gäste aus dem Oschatzer Umland. Viele 

nutzten an diesen Tagen die Möglichkeit zur Fahrt mit der Döllnitzbahn. 

Stadtbesichtigungen sowie historische Stadtführungen gehören an diesen Tagen ebenfalls 

zum Programmangebot.  

 

Großen Wert legen die Organisatoren dabei auch darauf, Oschatzer Vereine mit in das 

gestaltete Programm einzubinden, die mit Darbietungen und Kinderprojekten maßgeblich 

zu der stetig steigenden Beliebtheit dieser Veranstaltungen beitragen. Regionale Händler 

bereichern saisonbedingt das Angebot der Feste. Hinzu kommt, dass an diesen Tagen die 

Besucher und Touristen die Möglichkeit haben unsere historischen Wahrzeichen, wie die 

St. Aegidienkirche mit dem Turmkaffee oder das Stadtmuseum zu besuchen. 

Für das Jahr 2026 wird pro Fest je nach Witterung eine Besucherzahl von ca. 2.000 bis 

2.500 Besuchern im Durchschnitt erwartet.  

 

Im Jahr 2025 wurde eine Händlerbefragung zur Sonntagsöffnung durchgeführt, um die 

Besucherströme zu ermitteln. Daraus ergibt sich, dass beim Frühlings- und Herbstfest ca. 

6% der Besucher die Möglichkeit genutzt haben, die geöffneten Geschäfte zu besuchen.  

 

Einreicher: Oberbürgermeister  Drucksache:  2026-014  Behandlung: öffentlich 
Bearbeiter:   Frau Killer  Aktenzeichen: 1  Abstimmung: 
Vorberaten:   
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Damit überwiegt der Besucherstrom der anlassgebenden Veranstaltung und für beide 

Veranstaltungen liegt ein besonderer Anlass i. S. d. § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG vor. 

 

• 06.12.2026 Oschatzer Weihnachtsmarkt 

 

Am 2. Adventswochenende findet der Oschatzer Weihnachtsmarkt in der historischen 

Innenstadt statt, für dessen Organisation und Durchführung die Oschatzer Freizeitstätten 

GmbH verantwortlich ist. Der Weihnachtsmarkt wird von Besuchern als vorweihnachtliche 

Veranstaltung und Vorfreude auf das Weihnachtsfest angesehen. 

 

An diesem Wochenende steht nicht vordergründig der Einzelhandel im Mittelpunkt, sondern 

die inhaltliche Gestaltung des Weihnachtsmarktes mit professionellen Künstlern, Livemusik, 

Programme der Oschatzer Kindereinrichtungen und Vereine, vielfältige Gastronomie, Händler 

mit weihnachtstypischen Produkten, Kinderkarussell sowie Weihnachtsmannsprechstunden 

und die Vorlesezeit der Stadtbibliothek Oschatz in der Lesehütte. Die weihnachtlich 

geschmückten Straßen und Plätze der Innenstadt laden die Besucher ein. 

 

Für das Jahr 2026 wird je nach Witterung eine Besucherzahl von ca. 2.000 Besuchern erwartet. 

 

Die Relevanz des Weihnachtsmarktes als prägender Besucher-Magnet wird durch die in den 

Geschäften erhobenen Daten deutlich: Während der Besucherstrom in den Geschäften mit 

lediglich ca. 9 % gemessen wurde (im Vergleich zu 6 % bei Frühlings- und Herbstfesten), belegt 

dieser geringe Anteil die prägende Wirkung der Hauptveranstaltung. Damit ist nachgewiesen, 

dass der Besuch des Weihnachtsmarktes selbst das primäre Ziel der Gäste darstellt und das 

Einkaufsgeschehen lediglich eine untergeordnete Folgewirkung ist. Der Weihnachtsmarkt 

qualifiziert sich somit zweifelsfrei als anlassgebende Veranstaltung mit besonderem Anlass im 

Sinne des § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG. 

 

Die Öffnung der Ladengeschäfte an verkaufsoffenen Sonntagen ab 13:00 Uhr ermöglicht allen 

Beschäftigten die Teilnahme an den Hauptgottesdiensten. 

 

Die räumliche Öffnung der Verkaufsstellen bezieht sich auf das Stadtgebiet.  
 



 

Verordnung 

der Großen Kreisstadt Oschatz über verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2026 

                                                        vom 12.03.2026 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen  

in der derzeit gültigen Fassung beschließt der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz 

folgende Verordnung: 

 

 

§ 1  

Verkaufsoffene Sonntage 

 

 

Im Stadtgebiet von Oschatz dürfen Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an folgenden 

Sonntagen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein:  

 

   19.04.2026   anlässlich des Frühlingsfestes  

   04.10.2026   anlässlich des Herbstfestes 

   06.12.2026   anlässlich des Weihnachtsmarktes 

 

 

 

§ 2 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 1 SächsLadÖffG handelt, wer als 

Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder als verantwortliche Person im 

Sinne des SächsLadÖffG vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Bestimmungen dieser 

Verordnung Verkaufsstellen öffnet oder Waren gewerblich anbietet. 

 

Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 können gemäß § 11 Absatz 2 SächsLadÖffG mit einer 

Geldbuße von bis zu 5.000 EUR geahndet werden. 

 
§ 3 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Oschatz, den  

 

 

 

 

gez. David Schmidt 

Oberbürgermeister 
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